Kontaktdaten
Veranstalter

Messe Offenburg-Ortenau GmbH
Per E-Mail an:

Wird vom Veranstalter ausgefiillt

Anmeldedatum

Kunden-Nr.

Preis

Zwischenbescheid

Bitte unbedingt ausfiillen

bauenwohnengarten@messe-offenburg.de Eintrag im Handelsregister Bia B nein
Ort/Nr.
Wir sind Hersteller O ja O nein
Unternehmen’
g Inhaber/Geschaftsfuhrer
Shs StraBe/Postfach
c N Land/PLZ/Ort!
9o
8 & Telefon (Zentrale) Homepage'
w
a g Im Verzeichnis (A-Z) unter Buchstabe (Anfangsbuchstabe der Firmierung)
Ausstellungsartikel’
Ansprechpartner? Telefon?
E-Mail? Mobil

2 Daten fir
Korrespondenz

Informationen zur Standeinteilung

Abweichende Rechnungsadresse O nein ja

Rechnung nur per E-Mail O nein ja

O Wir vertreten folgende Firmen als Mitaussteller (bitte vollstandige Anschrift angeben, siehe Pkt. 6 Gemeinschaftsaussteller)

|I| Wichtig: Hiermit bestatigen wir, dass unser Stand bei der Soirée am Freitagabend, 5. Marz 2027, von 18:00 - 22:00 Uhr besetzt ist.

StandgroBe Frithbucher bis 31.10.2026 ab 01.11.2026

Breite m Tiefe m 42,00 EUR/m? 46,00 EUR/m?

i Teppichboden inklusive
[ Stromanschluss bis 3 kW inkl. Verbrauch 140,00 EUR (fur jeden Aussteller obligatorisch)

WICHTIGER HINWEIS:
Uber die technischen Bestellscheine kénnen Sie Bestellungen fiir Ihren Stand tatigen.
Link: www.bauenwohnengarten.de/servicemappe

starkstrom [ CEE 16A O CEE 32A O CEE 64A  Zahler ist Pflicht

Iil Entsorgungspauschale 2,00 EUR/gm. Marketingbeitrag: 85,00 EUR. Alle Preise zzgl. USt.

Mit der Abgabe dieser Anmeldung werden die Besonderen und Allgemeinen Teilnahmebedingungen der BAUEN WOHNEN Garten & Genuss 2027 anerkannt.

Ort, Datum Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift*
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Besondere Teilnahmebedingungen der BAUEN WOHNEN Garten & Genuss 2027

Veranstalter - Wirtschaftlicher Trager

LI Messe Offenburg-Ortenau GmbH
- Postfach 2110, 77611 Offenburg
- Schutterwalder StraBe 3, 77656 Offenburg
" mg FON +49 781 9226-0
u" info@messe-offenburg.de

www.messe-offenburg.de

Veranstaltung und Zweck der Ausstellung

Die Messe tragt dazu bei, die Bereiche Bauen, Wohnen, Energieeffizienz und Immobilie sowie Genuss dem
Besucher néher aufzuzeigen. Ebenso bedient sie die Bereiche Garten, Garten- und Landschaftsbau sowie
Zubehor und Dekoration.

Veranstaltungsort
Messe Offenburg-Ortenau GmbH
Schutterwalder StraBe 3, 77656 Offenburg

Veranstaltungsdauer
Veranstaltungsdauer:
Offnungszeiten:

Freitag 5. Marz 2027 bis Sonntag, 7. Mérz 2027
Soirée fir geladene Géste Freitag von 18.00-22.00 Uhr,
Fiir Besucher Samstag und Sonntag von 10.00-18.00 Uhr

Aufbau, Gestaltung und Ausstattung der Messestande

Mittwoch, 3. Mérz und Donnerstag, 4. Marz, jeweils von 8.00 - 18.00 Uhr und am Freitag 5. Mérz 2027
10.00 - 16.00 Uhr. Der Standaufbau muss endgiltig am 5. Mérz 2027 um 16.00 Uhr beendet sein. Zu diesem
Zeitpunkt missen alle Stande gereinigt und alle Verpackungsmaterialien beseitigt sein. Ist mit dem Standauf-
bau am Tage der Eréffnung bis 8.00 Uhr nicht begonnen worden, so kann der Veranstalter anderweitig tber
den Platz verflgen, jedoch haftet der Mieter fiir den vollen Mietbetrag. Findet sich infolge der Kiirze der Zeit
kein Interessent, so muss auch die Gestaltung dieses Platzes auf Kosten des Mieters vorgenommen werden.
Je nach Planung der Ausstellungsstdnde miissen die MaBe der Halleneingangstiiren beachtet werden. Hin-
sichtlich der Gestaltung und Ausstattung der Ausstellungssténde sind die Aussteller an die Genehmigung der
Ausstellungsleitung und deren Anweisung gebunden. Zeichnungen des beabsichtigten Standaufbaus sind
einzureichen. Auflagen bzgl. der Standgestaltung bleiben vorbehalten. Die Installations- und Feuerschutzein-
richtungen miissen jederzeit zugénglich sein. Alles verwendete Material muss schwer entflammbar sein. Fiir
alle Schaden und ihre Folgen bei Beschadigungen von FuBbdden, Wanden, Rohrleitungen und Kabeln, auch
durch von ihm beauftragte Firmen, haftet der Aussteller voll. Anderungen vorbehalten.

Abbau
Abbau Sonntag, 7. Méarz 2027, 18.30 bis 20.00 Uhr und Montag, 8. Méarz 2027, 8.00 bis 18.00 Uhr
Kein vorzeitiger Abbau moglich.

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt durch Riicksendung des rechtsverbindlich unterschriebenen Anmeldeformulars bis
spatestens zum 26. Januar 2027 (Anmeldeschluss). Sie erhalten anschlieBend von uns eine Eingangsbestati-
gung lhrer Anmeldung in Textform.

Zulassung zur Veranstaltung

Uber die Zulassung lhres Unternehmens sowie lhrer Produkte und iiber Ihre Standplatzierung entscheidet
ausschlieBlich die Messe Offenburg-Ortenau GmbH (nachfolgend Messe Offenburg-Ortenau genannt) nach
MaBgabe der fir alle Teilnehmer geltenden und auf den folgenden Seiten abgedruckten Allgemeinen Teil-
nahmebedingungen. Erst durch die Zulassung gilt der Veranstaltungsvertrag als verbindlich geschlossen. Die
Messe Offenburg-Ortenau ist jedoch berechtigt, die Zulassung zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen fiir
die Zulassung nicht oder nicht mehr gegeben sind. Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfiillt sind, erhalt
der Aussteller von der Messe Offenburg-Ortenau eine Zulassung in Textform. Erst mit der Zulassung ist der
Teilnahmevertrag rechtsverbindlich abgeschlossen.

Beteiligungspreise
Siehe Anmeldeformulare der einzelnen MesseThemen.
Weitere Serviceleistungen kénnen iber die Servicemappe bestellt werden.

Mitaussteller / zusatzliche Unternehmen

Die Aufnahme eines Mitausstellers/eines zusatzlich vertretenen Unternehmens muss schriftlich unter Angabe
der vollstandigen Anschrift inkl. Ansprechpartner mit der Anmeldung angezeigt werden.

Fir den Mitaussteller ist eine Anmeldegebiihr inkl. Marketingbeitrag in Hohe von 85 EUR zzgl. USt. zu ent-
richten. Der Hauptaussteller haftet dafiir gesamtschuldnerisch.

Zahlungsbedingungen

Die Miete der Standflache (Beteiligungspreis) und alle sonstigen Entgelte sind Nettopreise, zu denen zusatz-
lich die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Hohe ausgewiesen wird und zu entrichten ist. Wird keine
gliltige Umsatzsteuer-D fiir Unternehmen aus der EU, die nicht in Deutschland ihren Sitz haben, angegeben,
ist die Messe Offenburg-Ortenau verpflichtet, den Rechnungsbetrag inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer zu
berechnen. Fiir die Standflache erhalt der Aussteller eine Rechnung in elektronischer Form; fir Nebenkosten
und Standbaupakete ist die Rechnungsstellung abhangig vom Bestelltermin. Sdmtliche Rechnungen sind mit
Zugang zur Zahlung féllig. Kommt der Empfanger seiner Zahlungsverpflichtung nicht innerhalb von 14 Tagen
nach Rechnungserhalt nach, gerét er auch ohne Mahnung in Verzug, es sei denn auf der Rechnung ist ein
anderes Zahlungsziel explizit vereinbart. Mit Eintritt des Verzugs ist die Messe Offenburg-Ortenau berechtigt,
Verzugszinsen in gesetzlicher Héhe zu berechnen. Im Falle eines andauernden Verzugs trotz Mahnung behélt
sich die Messe Offenburg-Ortenau vor, das Vertragsverhaltnis mit sofortiger Wirkung auBerordentlich zu kiin-
digen. Der Beteiligungspreis ist jedoch spatestens vor dem Veranstaltungsbeginn zu entrichten.

Standzuweisung — Standaufbau (Gestaltung)

Die Messe Offenburg-Ortenau stellt im Rahmen der gegebenen Mdglichkeiten die gewiinschte Fléche im
gewiinschten Ausstellungsbereich in Bezug auf GroBe und Art des Standes bereit. Ein Anspruch auf einen
bestimmten Standort besteht nicht.

Die Messe Offenburg-Ortenau ist berechtigt, im Rahmen der Aufplanung eine Fléche zuzuweisen, die von
der bestellten Flache abweicht, soweit dies unbedingt notwendig und fir den Aussteller zumutbar ist. Die
Abweichung gilt als zumutbar, wenn der Aussteller diese nicht unverziglich zurtickweist.

Zur Abwehr von Gefahren und bei Vorliegen technischer oder sicherheitsrelevanter Griinden kann die Messe
Offenburg-Ortenau ein vom Aussteller geplantes Exponat oder eine geplante Demonstration auch kurzfris-
tig nicht zulassen bzw. verbieten. Die diesbezigliche Ermessensentscheidung der Messe Offenburg-Ortenau
ist bindend. In diesem Fall ist ein Riicktritt des Ausstellers ausgeschlossen, und dem Aussteller obliegt die
Umgestaltung bzw. Umnutzung seiner Standflache in Absprache mit der Messe Offenburg-Ortenau. Nicht
zugelassene Giiter konnen ohne weitere Abmahnung durch die Messe Offenburg-Ortenau auf Kosten des
Ausstellers entfernt werden.
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Vorspriinge, Pfeiler, Saulen sowie Installationsanschliisse sind Bestandteil der zugewiesenen Flache. Der
Aussteller ist verpflichtet, die Beschaffenheit und Tragfahigkeit des FuBbodens nach MaBgabe der , Tech-
nischen Richtlinien der Messe Offenburg-Ortenau” zu beriicksichtigen.

Jedem Tausch von Messeflachen zwischen Ausstellern muss von der Messe Offenburg-Ortenau zuvor in
Textform zugestimmt werden.

Standbetrieb, Unfallverhiitung

Beim Betrieb seines Standes hat der Aussteller die einschldgigen Rechtsvorschriften in ihrer jeweils giil-
tigen Fassung (insbesondere Gaststattengesetz, Gewerbeordnung, Hygienevorschriften, Lebensmittel-
und Bedarfsgegenstandsgesetz, Verordnung tber Getrankeschankanlagen, Versammlungsstétten-Ver-
ordnung (VStattv0) sowie DGUV-Unfallverhiitungsvorschriften) einzuhalten. Sollte der Aussteller seiner
Reinigungs- und Entsorgungsverpflichtung bzgl. des Verkaufs oder der Abgabe von Speisen und Getran-
ken an seinem Stand auch nach Abmahnung nicht nachkommen, so ist die Messe Offenburg-Ortenau
berechtigt, den Stand bzw. die Verkaufseinrichtung schlieBen zu lassen.

Der Aussteller ist verpflichtet, an seinen ausgestellten Maschinen, Apparaten, Gerdten und weiteren
Exponaten Schutzvorrichtungen anzubringen, die den berufsgenossenschaftlichen Unfallverhiitungsvor-
schriften entsprechen. Fir alle Personen- oder Sachschéaden, die bei oder durch den Betrieb ausgestellter
Maschinen, Apparate, Anlagen u. a. entstehen, haftet der Aussteller. Feuerldschgerate und Hinweisschil-
der auf diese dirfen nicht von ihrem Standort entfernt, zugehéngt oder zugestellt werden, und Notaus-
génge weder durch Ausstellungsstande noch durch Ausstellungsstiicke zugebaut oder zugestellt werden

Verkauf/Vertrieb

Der Verkauf/Vertrieb von Waren und Leistungen ist nur zuldssig, soweit diese in der Zulassung auf-
geflihrt sind und der Verkauf/Vertrieb auf der angemieteten Standfléche stattfindet. Die gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere das Recht Uber die Preisauszeichnung, sind vom Aussteller einzuhalten.
Die Beschaffung und Einhaltung erforderlicher behordlicher Genehmigungen (wie gewerbe- und gesund-
heitspolizeiliche Genehmigungen) ist ausschlieBlich Sache des Ausstellers.

Zuwiderhandlungen berechtigen die Messe Offenburg-Ortenau nach vorheriger Abmahnung zur soforti-
gen SchlieBung des Standes und zum Ausschluss von der Teilnahme an der Veranstaltung und ggf. auch
Folgeveranstaltungen. Davon unberihrt haftet der Aussteller weiterhin fiir den Beteiligungspreis in voller
Hohe; ein Schadensersatzanspruch des Ausstellers besteht diesbeziiglich nicht.

Zusatzlich geltende Bestimmungen

Mit threr Anmeldung zur Veranstaltung werden die vorstehenden , Besonderen Teilnahmebedingungen”,
die nachfolgenden , Allgemeinen Teilnahmebedingungen” die , Technischen Richtlinien der Messe Of-
fenburg-Ortenau” sowie die , Sicherheitshestimmungen” verbindliche Vertragsbestandteile. Sollten Sie
noch nicht im Besitz aller Unterlagen sein kénnen sie bei der Messe Offenburg-Ortenau angefordert
werden. Die Unterlagen stehen zudem unter www.messe-offenburg.de als Download zur Verfiigung.
Zusatzliche mindliche Vereinbarungen gelten nur nach ausdriicklicher schriftlicher Bestatigung durch
die Messe Offenburg-Ortenau. Widersprechende oder zusatzliche Geschaftsbedingungen des Ausstellers
gelten in keinem Fall.

un — Offenburg, Marz 2026
.' " Messe Offenburg-Ortenau GmbH

" Geschaftsfihrer: Frank Thieme
Amtsgericht Freiburg HRB 472277
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Allgemeine Teilnahmebedingungen der BAUEN WOHNEN Garten & Genuss 2027

Anmeldung
1.1 Anmeldungen sind fiir den Aussteller verbindlich. Mit Zusendung der vollstéandig ausgefiillten und unterschrie-
benen Anmeldeformulare erklrt der Aussteller gegeniiber der Messe Offenburg-Ortenau (nachfolgend Veranstalter
genannt) verbindlich an der Veranstaltung teilnehmen zu wollen.
1.2 Durch den Aussteller auf den Anmeldungen oder in einem ergénzenden Schreiben erklarte Vorbehalte oder in
den Formulartexten vorgenommene Anderungen gelten als nicht geschrieben und werden bei der Bearbeitung der
Anmeldung nicht beachtet.
1.3 Gehen vor Ablauf der Anmeldefrist mehr Anmeldungen ein, die dem Anforderungsprofil fiir die Messe/Aus-
stellung entsprechen als Ausstellungsflache vorhanden ist, entscheidet der Veranstalter tber die Zulassung des Aus-
stellers nach billigem Ermessen. Der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zulassung kann deshalb mehrere Monate
betragen.
Bestatigung der Anmeldung
2.1 Der Veranstalter kann aus sachlich gerechtfertigten Griinden, insbesondere wenn der zur Verfligung stehende
Platz nicht ausreicht, einzelne Aussteller oder Anbieter von der Teilnahme ausschlieBen und wenn es fiir die
Erreichung des Veranstaltungszwecks erforderlich ist die Veranstaltung auf bestimmte Ausstellergruppen oder An-
bietergruppen beschranken.
2.2 Erhalt der Aussteller nach seiner Anmeldung eine Bestétigung tiber den Eingang seiner Anmeldung, stellt diese
Eingangsbestétigung noch keine Zulassung zur Veranstaltung und auch keine Bestatigung der vom Aussteller ge-
wiinschten GroBe der Ausstellungsflache oder von Platzierungswiinschen dar. Bestatigt wird in einem solchen Fall
lediglich der Eingang der Anmeldung beim Veranstalter.
Abstimmung der Platzierung
3.1 Ein Anspruch auf Zuteilung einer Standfldche in einer bestimmten Halle oder in einem bestimmten Hallenbereich
oder auf einer entsprechenden AuBenflache besteht nicht. In der Anmeldung geduBerte Platzierungswiinsche
werden nach Maglichkeit beachtet.
3.2 Soweit in den ,Besonderen Teilnahmebedingungen” kein abweichendes Verfahren festgelegt ist, erhalt der
Aussteller nach Ablauf der Anmeldefrist und Priifung aller eingegangen Teilnahmeantrage zunéchst einen Platzie-
rungsvorschlag (Plan mit eingezeichneter Standfldche) zugesandt. Die Platzierung der Standfléche erfolgt durch
den Veranstalter aufgrund der Zugehorigkeit der vom Aussteller angemeldeten Ausstellungsgegensténde zu einem
Ausstellungsthema innerhalb der Veranstaltung. Die Zuteilung richtet sich im Ubrigen nach den vorhandenen Raum-
lichkeiten, Flachen, Bedirfnissen und Mdglichkeiten des Veranstalters und nach der vom Veranstalter nach freiem
Ermessen vorzunehmenden Themengliederung, nicht jedoch nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen.
Die Zusendung des Platzierungsvorschlags stellt noch keine Zulassung zur Veranstaltung dar.
3.3 Ist der Aussteller mit dem Platzierungsvorschlag des Veranstalters nicht einverstanden kann er innerhalb von
sieben Tagen gegentiiber dem Veranstalter widersprechen. In diesem Fall versucht der Veranstalter gegebenenfalls
vorhandene Alternativen mit dem Aussteller abzustimmen.
Zulassung zur Veranstaltung
4.1 Uber die Teilnahme an der Messe/Ausstellung entscheidet der Veranstalter durch , Zulassung” des Ausstellers.
4.2 Die Zulassung erfolgt erst nach Abstimmung der Platzierung und nach Ablauf der siebentégigen Widerspruchs-
frist. Mit der Erklérung der Zulassung in Textform kommt der Vertrag mit dem Aussteller tber die Teilnahme an
der Messe/ Ausstellung zustande. Erfolgt die Zulassung erst 14 Tage vor der Veranstaltung, so reduziert sich die
Widerspruchsfrist auf 2 Tage.
4.3 Weicht der Inhalt der Zulassung ausnahmsweise vom Inhalt des Platzierungsvorschlags nach GroBe, MaB oder
Typ ab, so kommt der Vertrag nach MaBgabe der Zulassung zustande, wenn der Aussteller nicht unverziiglich bis
spatestens sieben Tage nach Zulassung gegeniiber dem Veranstalter widerspricht. Entsprechendes gilt fiir den Fall,
dass die Veranstaltung zeitlich oder rdumlich verlegt werden muss; an die Stelle der Zulassung tritt dabei die ent-
sprechende Anderungsmitteilung des Veranstalters.
4.4 Hat der Veranstalter vor der Zulassung dem Aussteller keinen Platzierungsvorschlag angeboten und wird dem
Aussteller eine von seiner Anmeldung abweichende Ausstellungsflache nach GroBe, MaB oder Typ der Standfléche
(z.B. Reihenstand statt Eckstand) zugeteilt oder wird seine Standfldche im Einzelfall aus wichtigem Grund nach-
traglich gedndert, ist der Aussteller berechtigt unverziiglich bis spatestens sieben Tage nach Zugang der Mitteilung
schriftlich gegentiber dem Veranstalter den Ruicktritt vom Vertrag zu erklaren. Ein Riicktritt in elektronischer Form per
Fax oder E-Mail ist nur wirksam, wenn er fristgerecht erfolgt und anschlieBend auch in Schriftform dem Veranstalter
ohne schuldhaftes Zogem zugestellt wird.
4.5 Erfolgt im Fall der Ziffer 4.4 eine Verringerung oder VergréBerung der Standfléche oder eine Anderung des
Standtyps (z.B. Reihenstand statt Eckstand) ohne dass der Aussteller den Riicktritt erklart, wird der Unterschiedsbe-
trag zur urspriinglich beantragten Standflache zurickerstattet bzw. nachgefordert. Ist die Standflache aus einem von
dem Veranstalter nicht zu vertretenden Grund nicht verfiigbar, so wird der Aussteller unverziiglich benachrichtigt und
erhalt alle geleisteten Zahlungen zurlickerstattet.
4.6 Die Zulassung zur Messe/ Ausstellung gilt nur fiir die jeweilige Veranstaltung, das angemeldete Unternehmen
und die angemeldeten Produkte und Dienstleistungen. Produkte, die nicht der Ausstellungsnomenklatur bzw. dem
Warenverzeichnis entsprechen, diirfen nicht ausgestellt werden.
4.7 Der Veranstalter ist berechtigt, die Zulassung zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen fir die Zulassung nicht
oder nicht mehr gegeben sind.
4.8 Aussteller die ihren finanziellen Verpflichtungen gegeniiber dem Veranstalter bereits einmal nicht oder nicht
rechtzeitig nachgekommen sind, kénnen von der Zulassung zur Messe/ Ausstellung ausgeschlossen werden.
Gemeinschaftsaussteller, Mitat
5.1 Aussteller diirfen die ihnen tberlassene Standflache ohne vorherige Zustimmung des Veranstalters nicht ver-
legen, tauschen, teilen oder in sonstiger Weise Dritten ganz oder teilweise zur kommerziellen Nutzung zugangig
machen.
5.2 Standfldchen werden grundsatzlich nur als Ganzes und nur an einen Vertragspartner iiberlassen. Die Zulassung
eines oder mehrerer Mitaussteller unterliegt einer besonderen Gebhr.
5.3 Nimmt der Aussteller einen Mitaussteller oder ein zusétzlich vertretenes Unternehmen ohne ausdriickliche
Zulassung des Veranstalters auf, ist dieser berechtigt, den Vertrag mit dem Aussteller fristlos zu kiindigen und die
Standflache auf Gefahr und Kosten des Ausstellers raumen zu lassen.
Beteiligungspreis, Zahlungsbedingungen, Pfandrecht
6.1 Die Hohe des Beteiligungspreises fiir die Ausstellungsflache, die entstehenden Nebenkosten und die Zahlungs-
weise sind den Besonderen Teilnahmebedingungen sowie der , Ausstelleranmeldung” zu entnehmen.
6.2 Soweit in den Besonderen Teilnahmebedingungen keine abweichende Regelung getroffen ist erhalt der Aus-
steller mit oder unmittelbar nach der Zulassung eine Rechnung.
6.3 Die Entgelte sind sofort nach Rechnungsstellung ohne Abzug féllig. Alle Rechnungsbetrage sind ohne jeden
Abzug unter Angabe der Kundennummer spesenfrei und in Euro zu begleichen.
6.4 Zur Sicherung seiner Forderung behalt sich der Veranstalter vor, das Vermieterpfandrecht auszutiben und das
Pfandgut nach schriftlicher Ankiindigung freihandig zu verkaufen. Eine Haftung fiir Schaden an dem Pfandgut wird —
auBer im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit nicht tibernommen.
Wechsel des Veranstaltungsformats, Riicktritt, Widerruf der Zulassung
7.1 Messen/Ausstellungen, die als hybride Veranstaltung konzipiert werden, kdnnen im Fall der Absage oder Ver-
schiebung der analogen Veranstaltung ausschlielich als digitales Veranstaltungsformat durchgefiihrt werden. Die
Entscheidung Uber die Absage oder Verschiebung des analogen Veranstaltungsformats liegt beim Veranstalter nach
MaBgabe der Bestimmungen gemaB Ziffer 8. Es werden die folgenden Veranstaltungsformate unterschieden:
- Analoge Veranstaltung; Messen und Ausstellungen, die als , analoge Veranstaltung” durchgefihrt
werden, ermdglichen die Anwesenheit von Ausstellern und Besuchern auf dem Messegeldnde.
- Digitale Veranstaltung; Messen und Ausstellungen, die als , digitale Veranstaltung” durchgefihrt
werden, ermdglichen Ausstellern und Besuchern eine virtuelle Teilnahme online von Zuhause, vom
Arbeitsplatz und von unterwegs.
- Hybride Veranstaltung; Beide Veranstaltungsformate (also analog und digital) finden parallel
zueinander stattfinden. Der Besucher kann sich entscheiden, ob er die Messe/Ausstellung analog
und/oder digital besucht.
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Das Entgelt fir das jeweilige Format ergibt sich aus der Ausstelleranmeldung. Fiir Formate die nicht durch-
gefiihrt werden, erfolgt die Riickerstattung bereits vereinnahmter Entgelte.
7.2 Sollte eine Veranstaltung im digitalen Raum (auch bei einer hybriden Veranstaltungsvariante) nicht durch-
gefiihrt werden (kénnen), erfolgt auch fir dieses Format die Riickerstattung bereits vereinnahmter Entgelte.
Auf die Geltendmachung von Schadenersatzanspriichen wegen Ausfall oder wegen technischer Storungen der
Veranstaltung im digitalen Raum verzichtet der Aussteller mit Abschluss des Ausstellervertrags.
7.3 Soweit in den allgemeinen oder besonderen Teilnahmebedingungen nichts Abweichendes festgelegt ist,
hat der Aussteller abgesehen von den zwingenden gesetzlichen Riicktrittsrechten nach erteilter Zulassung das
Recht zu folgenden Konditionen vom Vertrag zuriickzutreten:

- Bis zu 12 Wochen vor der Veranstaltung: keine Stornogebihr

- Weniger als 12 Wochen vor der Veranstaltung: 100% der vereinbarten Entgelt
Stornoquoten von bei Dienstleistern gebuchten Leistungen sind der entsprechenden Servicemappe zu ent-
nehmen.
7.4 Die Erklarung des Ruicktritts bedarf der Textform und muss elektronisch oder postalisch an den Veranstalte-
rinnerhalb der bezeichneten Stornofristen zugehen.
7.5 Erklart der Aussteller abweichend von den Fristen gemaB Ziffer 7.3 er werde die angemietete Standfléche
nicht belegen, oder erklart er den Riicktritt vom Vertrag, so ist der Veranstalter unabhangig davon, ob dem
Aussteller ein solches Recht zusteht, berechtigt, tiber die gemietete Fléche anderweitig zu verfligen. Steht
dem Aussteller kein zwingendes gesetzliches oder vertraglich vereinbarte Riicktritts- oder Kiindigungsrecht zu,
bleibt der Aussteller zur Zahlung der vereinbarten Entgelte verpflichtet. Der Veranstalter muss sich lediglich den
Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen
Verwertung des Gebrauchs der Standflache erlangt. Die Pflicht des Ausstellers, die vereinbarten Entgelte zu
bezahlen, bleibt bestehen, wenn der Veranstalter um den Eindruck einer Standliicke zu vermeiden, die Ausstel-
lungsflache einem Dritten Uberlasst, den er ansonsten auf einer anderen Standflache platziert hatte, oder wenn
der Veranstalter die gemietete Flache so ausgestaltet, dass sie nicht als freie Standflache sichtbar ist.
7.6 Der Veranstalter ist zum Widerruf der Zulassung und zur anderweitigen Vergabe oder Belegung der Stand-
flache berechtigt,

- im Falle der Nichtzahlung des Beteiligungspreises zu den festgesetzten Terminen und der Austeller

eine vom Veranstalter gesetzte Nachfrist fruchtlos verstreichen ldsst

- wenn der Stand nicht rechtzeitig, bis spatestens 15.00 Uhr am Vortag der Eréffnung der Veranstal

tung belegt ist und kein Hinweis auf ein spateres Eintreffen vorliegt

- die Voraussetzung fiir deren Erteilung seitens des angemeldeten Ausstellers nicht mehr gegeben

sind oder wenn dem Veranstalter nachtraglich Griinde bekannt werden, deren rechtzeitige Kennt-

nis eine Nichtzulassung gerechtfertigt hatten

- gegen sicherheitstechnische Messe- und Ausstellungsbestimmungen verstoBen wird, das Abstellen

der Mangel verweigert wird oder der Aussteller dazu nicht in der Lage ist
Im Falle des Widerrufes der Zulassung bleibt der Aussteller zur Zahlung der vereinbarten Entgelte verpflichtet.
Hohere Gewalt, Pandemiebedingte Einschrankungen
8.1 Hohere Gewalt ist ein von auBen auf das Vertragsverhaltnis massiv einwirkendes Ereignis, das nach mensch-
licher Einsicht und Erfahrung unvorhersehbar ist, mit wirtschaftlich ertraglichen Mitteln auch durch die &uBerste
nach der Sachlage verniinftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht verhiitet oder unschédlich gemacht werden
kann. Hohere Gewalt berechtigt die Vertragsparteien zur Anpassung des Vertrags, und soweit dies unzumutbar
ist, zum Riicktritt vom Vertrag. Der Rucktritt ist unverziiglich unter Angabe aller Umstande, welche die Unzumut-
barkeit begriinden, gegeniiber der anderen Vertragspartei in (Textform/Schriftform) zu erklaren.
8.2 Der Veranstalter ist im Fall von ,Hoherer Gewalt" zusdtzlich berechtigt, die Veranstaltung ganz oder teil-
weise zu verschieben, zu verkiirzen, zu verlangern oder einzuschranken sowie voriibergehend oder endgiltig zu
schlieBen. Gleiches gilt auch im Hinblick auf das Auftreten und die weitere Entwicklung von Pandemien nach dem
Infektionsschutzgesetz (IfSG). Sie berechtigen den Veranstalter zur Absage oder Verschiebung der Veranstaltung
auch wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung noch keine gesicherte Prognose tiber den weiteren Pandemieverlauf
und zum Fortbestand von Einschrdnkungen nach dem IfSG getroffen werden kdnnen. Es bedarf in einem solchen
Fall einer nachvollziehbaren Abwagung der erwarteten Auswirkungen auf die betroffenen Kreise. Schadens-
ersatzanspriiche sind auch fiir diese Félle einer Absage oder Verschiebung der Veranstaltung ausgeschlossen.
Haftung, Freistellung, Verjéhrung
9.1 Dem Aussteller obliegt innerhalb seiner Standflache die Verkehrssicherungspflicht gegentiber Jedem, der sei-
nen Messestand aufsucht. Die , Technischen Richtlinien der Messe Offenburg-Ortenau” enthalten hierzu die zu
beachtenden Mindeststandards. Die Haftung des Ausstellers fiir Schéden, die durch ihn, durch seine Erfiillungs-
und Verrichtungsgehilfen oder durch etwaige Mitaussteller verursacht werden, bestimmt sich grundsatzlich nach
den gesetzlichen Vorschriften des BGB. Fiir mietweise (iberlassene neuwertige Gegensténde haftet der Aussteller
vom Zeitpunkt der Uberlassung bis zur Riickgabe/ Abholung bei Verlust oder irreparabler Beschadigung von
Mietsachen in Hohe des Neuwertes (Neuwertersatz) und nicht auf Ersatz des Zeitwertes.
9.2 Der Aussteller stellt den Veranstalter unwiderruflich von allen gegen den Veranstalter gerichteten Anspriichen
Dritter frei, soweit sie darauf beruhen, dass die Ausstellungsfléche des Ausstellers, seine Tatigkeit, seine Produkte,
deren geistiger Inhalt oder seine Standwerbung gegen Rechte Dritter (insbesondere Urheberrechte, Bild- und
Namensrechte, Markenrechte, Wettbewerbsrechte, Personlichkeitsrechte) oder sonstige gesetzliche Vorschriften
verstoBen. Die Freistellungsverpflichtung erstreckt sich auch auf alle etwaig anfallenden Abmahn-, Gerichts- und
Rechtsverfolgungskosten.
9.3 Verletzt der Veranstalter wesentliche Vertragspflichten, so ist seine Schadensersatzpflicht im Fall einfacher
Fahrlassigkeit auf den nach Art der Vereinbarung vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durch-
schnittsschaden begrenzt. Schadensersatzanspriiche wegen zu vertretenden Pflichtverletzungen, die keine we-
sentlichen Vertragspflichten betreffen, sind ausgeschlossen, es sein denn sie beruhen auf grober Fahrlassigkeit
oder auf vorsétzlich schuldhaftem Verhalten des Veranstalters und/oder seiner Erfiillungs- und Verrichtungsge-
hilfen. Unter wesentlichen Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen zu verstehen, deren Erfiillung die ord-
nungsgemaBe Durchfiihrung des Vertrags tiberhaupt erst ermaglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspart-
ner regelmaBig vertraut und vertrauen darf, also die wesentlichen vertraglichen Hauptpflichten.
9.4 Der Veranstalter haftet nicht fir Verlust oder Diebstahl von Ausstellungsgut, Standbauten oder Standein-
richtungen. Der Aussteller kann sich gegen Entgelt durch Beauftragung einer vom Veranstalter zugelassenen,
professionellen Standbewachung vor Verlust und Diebstahl schiitzen.
9.5 Anspriiche des Ausstellers gegen den Veranstalter aus dem Vertragsverhaltnis und alle damit im Zusammen-
hang stehenden Anspriiche sind innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss der Messe beim Veranstalter schrift-
lich anzumelden, soweit sie dem Grunde oder der Hohe nach vom Aussteller bezeichnet oder beziffert werden
kénnen. Sollten Mangel oder Storungen wahrend der Laufzeit der Veranstaltung auftreten, missen diese dem
Veranstalter unverziglich mitgeteilt werden. Andernfalls ist die Geltendmachung entsprechender Anspriiche aus-
geschlossen.
9.6 Anspriiche des Ausstellers verjahren innerhalb von zw§If Monaten, es sei denn die Haftung des Veranstalters
resultiert aus vorsatzlichem Verhalten. Die gesetzlichen Verjahrungsfristen fir deliktische Anspriiche, Arglist und
schuldhafte Unmadglichkeit bleiben unberiihrt. Die Verjahrungsfrist beginnt mit Abschluss des Monats, in den der
Schlusstag der Veranstaltung féllt.
9.7 Soweit die Haftung der Messe Offenburg-Ortenau beschrankt ist, gilt dies auch fiir die personliche Haftung
ihrer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfiillungsgehilfen.
Abtretung, Aufrechnung
10.1 Die Abtretung von Anspriichen des Ausstellers gegeniiber dem Veranstalter oder seinen Bediensteten,
Erfillungsgehilfen bzw. Verrichtungsgehilfen durch den Aussteller ist ausgeschlossen.
10.2 Dem Aussteller steht das Recht zur Aufrechnung von Forderungen gegeniiber dem Veranstalter nur dann
zu, wenn seine Anspriiche rechtskraftig festgestellt, unbestritten oder vom Veranstalter anerkannt sind. Glei-
ches gilt fiir Zuriickbehaltungsrechte, soweit es sich beim Aussteller um einen Kaufmann, eine juristische Person
des offentlichen Rechts, oder ein 6ffentlich-rechtliches Sondervermdgen handelt. Soweit der Aussteller diesem
Personenkreis nicht angehort, ist er zur Austibung eines Zuriickbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein
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Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhltnis beruht.
Genehmigungen, Rechte
11.1 Der Aussteller ist dafir verantwortlich, dass er fiir seine Tétigkeit, Angebote, Produkte, Materialien, Standwerbung
und seine Beschaftigten am Ausstellungsstand die erforderlichen Genehmigungen, Rechte und Bescheinigungen be-
sitzt sowie die geltenden gesetzlichen Vorschriften einhdlt. Die , Technischen Richtlinien der Messe Offenburg-Orte-
nau” enthalten auch hierzu ergdnzende Festlegungen. Sie sind als Vertragsbestanteil durch den Aussteller zwingend
zu beachten.
11.2 Der Aussteller stellt den Veranstalter unwiderruflich von allen gegen den Veranstalter gerichteten Anspriichen
frei, die dadurch entstehen, dass sein Ausstellungsstand, seine Tatigkeit, seine Produkte, Materialien und seine Stand-
werbung gegen Rechte Dritter (insbesondere Urheberrechte, Bild- und Namensrechte, Markenrechte, Wettbewerbs-
rechte, Personlichkeitsrechte) oder sonstige gesetzliche Vorschriften verstdBt. Die Freistellungsverpflichtung erstreckt
sich auch auf alle etwaig anfallenden Abmahn-, Gerichts- und Rechtsverfolgungskosten.
Datenschutz
12.1 Personenbezogene Daten die der Aussteller im Zuge der Anmeldung und weiteren Vertragsabwicklung dem
Veranstalter mitteilt werden unter Berlicksichtigung der Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-Neu) und des Telemediengesetzes (TMG) der Bundesrepublik Deutschland im
automatisierten Verfahren gespeichert. Die Ausstellerdaten nutzt der Veranstalter insbesondere:

- zur Abwicklung der Geschéaftsprozesse der Veranstaltung fir die Zusendung veranstaltungsbegleitender

Angebote

- zur Information vor und nach der Veranstaltung
12.2 Selbstverstandlich steht es jedem Aussteller frei schriftlich gegentiber dem Veranstalter zu erklaren, dass er die
Zusendung weiterer Informationen Gber Folgeveranstaltungen nicht wiinscht.
Standgestaltung, Exponate, Standbau
13.1 Die Gestaltung des Standes ist unter Einhaltung aller Vertragshedingungen Sache des Ausstellers. Dabei muss
der Ausstellungsstand dem Gesamteindruck der Ausstellung angepasst sein. Der Veranstalter kann die Vorlage maB-
gerechter Entwiirfe und Standbeschreibungen verlangen.
13.2 Die angemeldeten Ausstellungsgegensténde miissen sich in der uneingeschrankten Verfiigungsmacht des Aus-
stellers befinden und alle fiir das Produkt gesetzlich vorgeschrieben Zulassungen, Bescheinigungen, Kennzeichnungen
besitzen. Insbesondere die Bestimmungen des Gerate- und Produktsicherheitsgesetzes sind zu beachten. Beschreibun-
gen und Prospekte der auszustellenden Exponate bzw. der zu prasentierenden Dienstleistungen sind auf Verlangen
dem Veranstalter einzureichen.
13.3 Ausstellungsstande missen in sicherheits- und brandschutztechnischer Hinsicht den Vorschriften der Versamm-
lungsstattenverordnung (VStattVO) und den darauf beruhenden , Technischen Richtlinien der Messe Offenburg-Orte-
nau” entsprechen. Der Aussteller erhalt die , Technischen Richtlinien der Messe Offenburg-Ortenau” auf Anforderung
zugesandt, wenn sie den Teilnahmebedingungen nicht bereits beigefiigt waren. Die Unterlage steht zudem unter
www.messe-offenburg.de als Download zur Verfigung. Auf Grundlage dieser Bestimmungen ist der Aussteller fiir
seinen Standaufbau und die Standgestaltung selber verantwortlich. Der Veranstalter kann verlangen, dass VerstoBe
gegen die , Technischen Richtlinien der Messe Offenburg-Ortenau” unverziiglich beseitigt werden. Ebenso kann der
Veranstalter vom Aussteller die Beseitigung von Ausstellungsgut verlangen, das durch Geruch, Gerdusche oder an-
dere Emissionen oder durch sein Aussehen eine erhebliche Stérung des Messebetriebes oder eine Gefahrdung der
Sicherheit von Ausstellern und Besuchern herbeif(ihren kann. Bei anhaltenden VerstoBen kann die SchlieBung eines
Ausstellungsstandes auf Kosten des Ausstellers angeordnet und durchgesetzt werden. Hinweise auf Messebauunter-
nehmen, die die Standgestaltung Gbernehmen und Einrichtungsgegenstande vermieten, werden auf Anfrage durch
den Veranstalter erteilt. Die mit der Gestaltung bzw. dem Aufbau durch den Aussteller beauftragten Firmen sind dem
Veranstalter auf Anforderung bekannt zu geben.
13.4 Durch die Gestaltung eines Standes diirfen die Nachbarsténde und Gange nicht in ihrer Sicht und Begehbarkeit
behindert werden. Als Minimalanforderung an die Standgestaltung ist eine Standbegrenzung an allen geschlossenen
Seiten der Standflache anzubringen. Die Riickwande des Messestandes miissen neutral und ohne Werbung gestaltet
sein. Vorhandene Pfeiler, Wandvorspriinge, Feuerldscheinrichtungen, Verteilerkasten und vergleichbare technische Ein-
richtungen in den Hallen konnen Bestandteile von zugeteilten Standfldchen sein. Ihre Beseitigung ist ausgeschlossen.
Einwendungen hiergegen kdnnen nicht erhoben werden.
13.5 Der Aufbau muss spatestens bis zum Aufbau-Endtermin abgeschlossen sein. Der Abtransport von Ausstellungs-
gtitern und der Abbau von Standen vor Schluss der Veranstaltung ist unzuldssig.
13.6 Eine Uberschreitung der festgesetzten Hohenbegrenzungen fiir die Stande (iiber 2,5 m) bedarf der schriftli-
chen Zustimmung des Veranstalters. Das gleiche gilt fiir die Ausstellung von besonders schweren Ausstellungsstiicken
(>100 Kg Fldchenlast/qm), fiir die Fundamente oder besondere Vorrichtungen benétigt werden.
13.7 Der Name bzw. die Firma und die Anschrift bzw. der Sitz des Ausstellers muss durch eine Standbeschriftung
deutlich sichtbar gemacht werden.
13.8 Der Stand muss wihrend der gesamten Dauer der Messe oder Ausstellung zu den festgesetzten Offnungszeiten
ordnungsgemaB ausgestattet und mit Personal besetzt sein.
13.9 Nach Beendigung der Messe/ Ausstellung ist der Grundaufbau, soweit er vom Veranstalter erstellt worden ist, un-
beschadigt zurtickzugeben und der urspriingliche Zustand wiederherzustellen. Schaden hat der Aussteller zu ersetzen.

13.10 Ausstellungsgiiter, die sich nach dem Abbau-Endtermin noch auf den Sténden befinden, kdnnen auf Kosten des
Ausstellers abtransportiert und auf Lager genommen werden

Standversorgung

14.1 Antrage des Ausstellers fir Strom, Wasser, Telekommunikation usw. kénnen nur beriicksichtigt werden, wenn
die Bestellungen auf den vom Veranstalter tibermittelten Vordrucken termingerecht eingehen. Fiir eine ausreichende
allgemeine Grundbeleuchtung in der Halle ist gesorgt. Der Aussteller kann aber zusétzliche Installationen auf seine
Kosten und Rechnung ab dem beim Veranstalter bestellten Ubergabepunkt anbringen lassen, soweit dies technisch
moglich ist.

14.2 Bis zum beim Veranstalter bestellten Installations-Ubergabepunkt darf keine vom Aussteller bestellte Firma
tatig werden.

Bewachung

15.1 Eine allgemeine Bewachung/ Bestreifung des Messegelandes und der Hallen erfolgt durch Beauftragte des Ver-
anstalters. Der Veranstalter {ibernimmt jedoch keine Obhutspflicht fir eingebrachtes Ausstellungsgut, fiir Standaus-
riistung und fiir Gegenstande, die sich im Besitz oder Eigentum der auf dem Stand tétigen Personen befinden.

15.2 Die Standbewachung und Standbeaufsichtigung wéhrend der taglichen Offnungszeiten ist generell Sache des
Ausstellers. Dies gilt auch wahrend der Auf- und Abbauzeiten.

15.3 Zur Nachtzeit missen wertvolle, leicht zu entfernende Gegenstande unter Verschluss genommen werden. Fiir
eine zusatzliche Standbewachung kann sich der Aussteller auf eigene Kosten des vom Veranstalter eingesetzten Bewa-
chungsunternehmens bedienen. Dem Aussteller wird empfohlen, eine Ausstellungsversicherung fiir Beschadigungen
und soweit mdglich gegen Verlust, bezogen auf den Neuwert abzuschlieBen.

Werbung

16.1 Werbung aller Art ist nur innerhalb des Ausstellungsstandes fiir die eigene Firma des Ausstellers und nur fir die
von ihr hergestellten oder vertriebenen Erzeugnisse erlaubt, soweit diese angemeldet und zugelassen sind.

16.2 Lautsprecherwerbung und Diapositiv-, Film-, oder Videovorfiihrungen bediirfen der schriftlichen Zustimmung
des Veranstalters. Das gleiche gilt fiir die Verwendung anderer Gerate und Einrichtungen, durch die auf optische
oder akustische Weise eine gesteigerte Werbewirkung erzielt werden soll, bzw. wenn die Vorfiihrung von Exponaten
larmerzeugend ist.

16.3 Bereits erteilte Genehmigungen konnen im Interesse der Aufrechterhaltung eines geordneten Messe-/Ausstel-
lungsbetriebes eingeschrankt oder widerrufen werden.

16.4 Bei Wiedergabe von mechanisch vervielfaltigter Musik ist es Sache des Ausstellers, die entsprechende Auffiih-
rungsgenehmigung einzuholen und die GEMA-Gebiihren hierfiir zu tragen.

16.5 Das Herumtragen oder -fahren von Werbetragern auf dem Messegelande sowie das Verteilen von Drucksachen
und Kostproben auBerhalb des Messestandes ist grundsatzlich nicht gestattet. Es bedarf stets der vorherigen Erlaubnis
des Veranstalters. Dies gilt auch fiir das Ansprechen und Befragen von Besuchern auBerhalb des Standes.

16.6 Werbung politischen Charakters ist grundsétzlich unzulassig.

17.) Direktverkauf

17.1 Der Direktverkauf ist nur nach MaBgabe der Besonderen Teilnahmebedingungen gestattet.

Die Verkaufsobjekte sind mit deutlich lesbaren Preisschildern zu versehen.

17.2 Die Beschaffung und Einhaltung von gewerbe- und gesundheitspolizeilichen Genehmigungen ist Sache
des Ausstellers.

Ausstellerausweise

18.1 Regelungen zu Ausstellerausweisen sind in der Servicemappe des Messeprojekts enthalten.

18.2 Bei Missbrauch von Ausweisen wird der Ausweis ersatzlos eingezogen. Die Erteilung eines Hausverbots
behalt sich der Veranstalter vor.

Reinigung, Umweltschutz

19.1 Der Veranstalter sorgt fiir die allgemeine Reinigung des Geléndes und der Hallengénge.

19.2 Die Reinigung des Standes obliegt dem Aussteller, sie muss taglich vor Offnung der Veranstaltung beendet
sein. Bei der Vergabe der Standreinigung soll sich der Aussteller des vom Veranstalter eingesetzten Reinigungs-
unternehmens bedienen. Bei Einsatz von eigenem Reinigungspersonal ist der Einsatz begrenzt auf eine Stunde
vor und nach den téglichen Offnungszeiten der jeweiligen Veranstaltung.

19.3 Der Aussteller ist im Interesse des Umweltschutzes und umweltgerechter Ausstellungen grundsatzlich zur
Verpackungs- und Abfallreduzierung verpflichtet sowie zur Verwendung von umweltfreundlichem und recycling-
fahigem Verpackungs-, Dekorations- und Prospektmaterial. Bei Einsatz getrennter Abfallentsorgungssysteme hat
sich der Aussteller daran zu beteiligen und auch dadurch eventuell anfallende Abfallkosten anteilig nach dem
Verursacherprinzip mitzutragen.

19.4 Verpackungsmaterial ist vom Aussteller selbst zu entsorgen.

Videoiiberwachung, Fotografieren, Marken- und Produktpiraterie

20.1 Das Messegeldnde wird in einigen Bereichen videoiiberwacht. Die Videodaten werden ausschlieBlich fiir
interne Zwecke des Veranstalters erhoben. Das gewerbsmaBige Fotografieren, Zeichnen und Filmen innerhalb des
Geldndes ist nur den vom Veranstalter zugelassenen Unternehmen/Personen gestattet.

20.2 Der Veranstalter ist unbeschadet der rechte Dritter berechtigt Fotografien, Zeichnungen und Film- und
Videoaufnahmen vom Ausstellungsgeschehen von den Ausstellungsbauten und -stdnden und den ausgestellten
Gegenstanden anfertigen zu lassen und flir Werbung oder Presseveroffentlichungen zu verwenden, ohne dass
der Aussteller aus irgendwelchen Griinden Einwendungen dagegen erheben kann. Das gilt auch fiir Aufnahmen,
die Presse oder das Fernsehen mit Zustimmung des Veranstalters direkt anfertigen.

20.3 Fir Auftrdge zum Fotografieren oder fiir Videoaufnahmen des Ausstellungsstandes gegen Entgelt stehen
dem Aussteller die vom Veranstalter zugelassenen und mit einem entsprechenden Ausweis versehenen Fotogra-
fen bzw. Agenturen zur Verfiigung. Aufnahmen vor Beginn und nach Schluss der taglichen Offnungszeit diirfen
nur an diese Autorisierten vergeben werden; andere erhalten um diese Zeit keinen Einlass.

20.4 Alle Personen, welche die Versammlungsstatte betreten oder sich dort aufhalten, werden durch diese Be-
sonderen Teilnahmebedingungen sowie die Hausordnung auf die Durchfiihrung von Foto-, Film- und Video-
aufnahmen im Bereich der Versammlungsstatte hingewiesen. Aufnahmen der Teilnehmer und Besucher
von Veranstaltungen konnen, ohne dass es einer Einwilligung des Betroffenen bedarf, nach der
Vorschrift des § 23 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Kiinste
und der Photographie (KunstUrhG) verdffentlicht werden.

20.5 Der Veranstalter unterstiitzt die Inhaber von Schutzrechten an Patenten, Marken und Mustern. Jeder Aus-
steller muss die bevorrechtigten Schutzrechte anderer Aussteller beachten. Der Aussteller, dem eine Verletzung
dieser Schutzrechte nachgewiesen wird, verpflichtet sich, die betreffenden Gegenstande von seinem Messe-
stand zu entfernen. Ist dem Aussteller durch eine gerichtliche Entscheidung das Ausstellen oder Anbieten von
Produkten untersagt und weigert sich der Aussteller diese Produkte von seinem Stand zu entfernen, so ist die
Messeleitung berechtigt, den Aussteller von der laufenden Veranstaltung und kiinftigen Veranstaltungen auszu-
schlieBen. Eine Riickerstattung der Standmiete erfolgt in diesem Fall nicht.

Hausrecht, Zuwiderhandlungen

21.1 Der Aussteller unterwirft sich wahrend der Veranstaltung auf dem gesamten Gelédnde dem Hausrecht des
Veranstalters. Den Anordnungen der bei ihm Beschéftigten, die sich durch einen Dienstausweis legitimieren, ist
Folge zu leisten.

Die Aufenthaltsdauer fiir Aussteller, deren Mitarbeiter oder Beauftragte ist begrenzt auf eine Stunde vor und
nach den taglichen Offnungszeiten der jeweiligen Veranstaltung. Fremde Stande diirfen auBerhalb der taglichen
Offnungszeiten ohne Erlaubnis des Standinhabers nicht betreten werden.

21.2 VerstoBe gegen die allgemeinen und besonderen Teilnahmebedingungen und gegen die Anordnungen im
Rahmen des Hausrechts berechtigen den Veranstalter, wenn die Zuwiderhandlungen nach Aufforderung nicht
eingestellt werden, zur sofortigen entschadigungslosen SchlieBung des Standes zu Lasten des Ausstellers.
Nebenabreden, Salvatorische Klausel

22.1 Miindliche Nebenabreden sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie schriftlich von beiden Seiten unter-
schrieben oder bestatigt sind.

22.2 Sollten einzelne Bestimmungen in den Anmeldeunterlagen, den allgemeinen oder besonderen Teilnahme-
bedingungen oder in den Technischen Richtlinien der Messe Offenburg-Ortenau unwirksam sein oder werden,
1asst dies die Wirksamkeit der (ibrigen Bestimmungen des Vertrages unberiihrt. In diesem Falle ist die ungiltige
Vorschrift so zu ergénzen oder zu andern, dass der mit ihr beabsichtigte Zweck soweit wie moglich erreicht wird.
Diese Bestimmungen gelten auch dann, wenn der Aussteller eigene allgemeine Geschaftsbedingungen ver-
wendet. Geschaftsbedingungen des Ausstellers werden nur Vertragsgegenstand, wenn der Veranstalter diese in
Schriftform ausdriicklich akzeptiert.

Recht, Erfiillungsort, Gerichtsstand

23.1 Fir die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Veranstalter, deren Bediensteten, Erfillungsgehilfen
bzw. Verrichtungsgehilfen einerseits und dem Aussteller bzw. dessen Bediensteten, Erfiillungsgehilfen bzw. Ver-
richtungsgehilfen andererseits, kommt ausschlieBlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland zur Anwendung.
23.2 Erfiillungsort ist Offenburg. Gerichtsstand (auch fiir Scheck- und Wechselklagen) ist fiir beide Seiten
der Ort, an dem der Veranstalter seinen Sitz hat, sofern der Aussteller Kaufmann, juristische Person des 6f-
fentlichen Rechts oder offentlich-rechtliches Sondervermdgen ist oder entweder keinen allgemeinen Ge-
richtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat oder nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder ge-
wohnlichen Aufenthaltsort ins Ausland oder an einen unbekannten Ort verlegt. Dem Veranstalter bleibt es
jedoch vorbehalten, gerichtliche Schritte auch am allgemeinen Gerichtsstand des Ausstellers einzuleiten.

18.)

19.)

20.)

21)

22)

23)

"u . Offenburg, Mérz 2026

= " Messe Offenburg-Ortenau GmbH
Geschéftsfihrer: Frank Thieme
Amtsgericht Freiburg HRB 472277



	Anmeldesatz_Genuss_2027_Rebooking.pdf
	Besondere Ausstellungsbed_BWGG2027
	AllgAusstellungsbed_BWGG27

	Anmeldedatum: 
	KundenNr: 
	Preis: 
	Zwischenbescheid: 
	ja: Off
	nein: Off
	OrtNr: 
	ja_2: Off
	nein_2: Off
	Unternehmen1: 
	InhaberGeschäftsführer: 
	StraßePostfach: 
	LandPLZOrt1: 
	Telefon Zentrale: 
	Homepage1: 
	Im Verzeichnis AZ unter Buchstabe Anfangsbuchstabe der Firmierung: 
	Ausstellungsartikel1 1: 
	Ausstellungsartikel1 2: 
	Ansprechpartner2: 
	Telefon2: 
	EMail2: 
	Mobil: 
	ja_3: 
	nein_3: Off
	nein_4: Off
	ja_4: 
	Wir vertreten folgende Firmen als Mitaussteller bitte vollständige Anschrift angeben siehe Pkt 6 Gemeinschaftsaussteller: Off
	undefined_2: 
	Breite: 
	Tiefe: 
	CEE 32A: Off
	CEE 64A: Off
	Ort Datum: 
	Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift: 
	CEE 16A: Off


